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Bürgermeister   Vorlagen-Nr. 

40/060/2021/3/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

18.10.2021 Gemeinderat Ö Entscheidung   

23.05.2022 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 10   BP Hofgarten, 4. Änderung 

1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

2. Zustimmung zum geänderten Planentwurf 

3. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
Ausgangssituation: 
In der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Aulendorf am 17.05.2021 hat der Gemeinderat 
den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplanes „Hofgarten, 4. Änderung“ 
gefasst. Dem Planentwurf in der Fassung vom 03.05.2021 wurde zugestimmt. Der Entwurf 
wurde öffentlich ausgelegt und die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden 
angehört.  
 
Erfordernis der Planaufstellung/Planungsziele 
Mit der Änderung des Bebauungsplans „Hofgarten“ erfolgt eine Bereinigung von 
Überlappungen mit dem angrenzenden Bebauungsplan „Laurenbühl II“. Außerdem wird die 
Fläche westlich der Ebisweiler Straße aus dem Geltungsbereich herausgenommen, um eine 
klare Begrenzung mit der Ebisweilerstraße und dem in den 1990er Jahren auf Basis des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ebisweiler Straße“ realisierten Hotels zu erreichen. 
Dieser Bebauungsplan wurde bereits im Jahr 2015 aufgehoben. Hier ist die Neuaufstellung 
eines Bebauungsplans „Vitahotel“ vorgesehen.  
 
Aus dem Geltungsbereich herausgenommen wurde eine Fläche von insgesamt ca. 8.440 qm. 
Dies betrifft im Bereich des 
- Bebauungsplans „Laurenbühl II“ das Teilflurstück Nr. 798 (Ebisweiler Straße) und 
- westlich der Ebisweilerstraße die Teilflurstücke 571/1, 577, 577/5, 577/7, 577/8, 577/9 

und 577/12. 
 
Die Flächen waren im Bebauungsplan „Hofgarten“ als öffentliche Verkehrs- und Grünflächen 
festgesetzt. Die alte Planung basierte in diesem Bereich auf einer Verkehrsplanung der 
Ebisweilerstraße, die in dieser Form nicht realisiert wurde. Die herausgenommenen Flächen 
sind im abgebildeten Lageplan schraffiert dargestellt. Mit der Neuabgrenzung bleiben alle 
planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften im neu gefassten 
Geltungsbereich erhalten. 
 
Übergeordnete Planungen / bestehendes Planungsrecht 
Die Neuabgrenzung des Bebauungsplans „Hofgarten“ steht nicht im Widerspruch zum 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Aulendorf. 
 
Aufgrund der gegebenen Nutzungen und Bebauung sind erhebliche negative 
Umweltauswirkungen infolge der Planung nicht zu erwarten. Es werden keine zusätzlichen 
Bauflächen ausgewiesen. Die Planung hat keine zusätzlichen Eingriffe in Natur- und 
Landschaft zur Folge und erfordert keine Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen. 
 
Verfahrensart 
Es wird das beschleunigten Verfahrens nach § 13 BauGB angewandt. Der Bebauungsplan 
‚Hofgarten‘ wurde Anfang der 1990er Jahre im Regelverfahren durchgeführt. Der Ausgleich für 
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die durch die Planung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft wurde erbracht. Die 
Planänderung dient der Erhaltung, Fortentwicklung und Anpassung vorhandener Ortsteile 
innerhalb des Siedlungsbereiches. Die ausgewiesenen Bauflächen sowie die planungs-
rechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften bleiben unberührt.  
 
Durch die Neuabgrenzung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. Es wird nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die über das bisherige Planungsrecht hinausgehen. Es 
bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b) genannten 
Schutzgüter. Aufgrund der Neuabgrenzung sind erhebliche negative Umweltauswirkungen 
nicht zu erwarten. Die Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 BauGB sind gegeben. 
 
Die Planänderung soll ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden. Ein 
Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB ist nicht erforderlich. Durch die Planung entstehen keine 
zusätzlichen Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Es entsteht kein 
zusätzlicher Ausgleichsbedarf. 
 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
Mit der Entwurfsfassung vom 03.05.2021 wurde die Öffentlichkeit über die Planung informiert 
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange angehört. Im Wesentlichen 
wurden folgende Stellungnahmen vorgebracht. Auf den Abwägungsvorschlag vom 04.04.2022 
wird verwiesen: 
 
Landratsamt Ravensburg – Bauleitplanung 
„Nach unserer Einschätzung kann nur der derzeit gültige Bebauungsplan geändert werden und 
nicht ein allgemeiner Lageplan oder Stadtplan. Wir empfehlen dringend, den derzeit gültigen 
Plan abzubilden und zum Gegenstand des Änderungsverfahrens zu machen. Der Plan vom 
1992 ist durch die 3. Änderung überholt. 
 
Bitte überprüfen Sie noch die Änderung der örtlichen Bauvorschriften Nr. 3.3.1a: Begrüntes 
Flachdach für SO4. Die Vorschrift der Dachbegrünung wurde nicht umgesetzt und sollte daher 
geändert werden“ 
 
Stellungnahme 
Der geänderte Geltungsbereich wird auf dem alten Plan eingetragen. 
 
Da der Bau bereits fertiggestellt ist und Bestandsschutz genießt, wird auf die Änderung der 
örtlichen Bauvorschriften verzichtet. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.05.2021 
mehrheitlich beschlossen, dass die Dachbegrünung für den ersten Bauabschnitt nicht gefordert 
wird. Für die weiteren Bauabschnitte mit den geplanten zwei- und dreigeschossigen 
Bauwerken ist weiterhin eine Dachbegrünung vorgesehen.  
 
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
Die oben beschriebene Planänderung erfordert eine erneute Offenlage des Bebauungsplanes.  
 

 
Beschlussantrag: 
1. Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf macht sich die Inhalte des Abwägungsvorschlages 

vom 04.04.2022 zu eigen. 
 

2. Dem Planentwurf zur Änderung des Bebauungsplanes „Hofgarten, 4. Änderung“ in der 
Fassung vom 04.04.2022 wird zugestimmt. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt den Planentwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

„Hofgarten, 4. Änderung in der Fassung vom 04.04.2022 erneut verkürzt öffentlich 
auszulegen sowie die Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen Belange erneut 
anzuhören. 
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Anlagen: 
Abwägungsvorschlag vom 04.04.2022 
Bebauungsplan, zeichnerischer Teil vom 04.04.2022 
Bebauungsplan, Textteil mit Begründung vom 04.04.2022    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 12.05.2022 
 
 


	Gremium
	OStatus
	Zusatzinformation
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	Beschluß
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2

